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Dr. Martina Koster,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
EuGH: Zum Doppelbestrafungsverbot im

Kartellrecht

1. Art. 50 der Charta der Grundrechte der Eu-

ropäischen Union ist dahin auszulegen, dass er

es nicht verwehrt, dass ein Unternehmen von

der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats

wegen eines Verhaltens, das im Hoheitsgebiet

dieses Mitgliedstaats einen wettbewerbswidri-

gen Zweck verfolgte oder eine wettbewerbs-

widrige Wirkung hatte, wegen Verstoßes ge-

gen Art. 101 AEUV und die entsprechenden

Bestimmungen des nationalen Wettbewerbs-

rechts verfolgt und gegebenenfalls mit einer

Geldbuße belegt wird, obwohl dieses Verhalten

bereits von einer Wettbewerbsbehörde eines

anderen Mitgliedstaats in einer endgültigen

Entscheidung erwähnt wurde, die sie in Bezug

auf dieses Unternehmen am Ende eines Ver-

fahrens wegen Verstoßes gegen Art. 101 AEUV

und die entsprechenden Bestimmungen des

Wettbewerbsrechts dieses anderen Mitglied-

staats erlassen hat, sofern diese Entscheidung

nicht auf der Feststellung eines wettbewerbs-

widrigen Zwecks oder einer wettbewerbswidri-

gen Wirkung im Hoheitsgebiet des erstge-

nannten Mitgliedstaats beruht.

2. Art. 50 der Charta der Grundrechte der Eu-

ropäischen Union ist dahin auszulegen, dass

ein Verfahren zur Durchsetzung des Wettbe-

werbsrechts, in dem wegen der Teilnahme des

betroffenen Beteiligten am nationalen Kron-

zeugenprogramm ein Verstoß gegen das Wett-

bewerbsrecht lediglich festgestellt werden

kann, dem Grundsatz ne bis in idem unterlie-

gen kann.

EuGH, Urteil vom 22.3.2022 – C-151/20
(Tenor)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-769-1

unter www.betriebs-berater.de

BGH: KeineGeltendmachungvonAnsprüchen

der GmbH gegen den Fremdgeschäftsführer

durchGesellschafter imeigenenNamen

Ein Gesellschafter einer GmbH kann Ansprüche

der Gesellschaft aus § 43 Abs. 2 GmbHG gegen

ihren Fremdgeschäftsführer grundsätzlich nicht

im eigenen Namen geltend machen.

BGH, Urteil vom 25.1.2022 – II ZR 50/20
(Amtlicher Leitsatz)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-769-2

unter www.betriebs-berater.de

BGH: Fernwärmeunternehmen darf unwirk-

same Preisänderungsklausel auch während

eines laufenden Versorgungsverhältnisses

anpassen

a) Ein Fernwärmeversorgungsunternehmen ist

gemäß § 4 Abs. 1, 2 AVB-FernwärmeV in Verbin-

dung mit § 24 Abs. 4 AVB-FernwärmeV berech-

tigt und – soweit das Kundeninteresse dies er-

fordert – verpflichtet, eine von ihm gegenüber

Endkunden verwendete – von Vertragsbeginn

an unwirksame oder ab einem bestimmten Zeit-

punkt danach unwirksam gewordene – Preisän-

derungsklausel auch während des laufenden

Versorgungsverhältnisses mit Wirkung für die

Zukunft einseitig anzupassen, wenn und soweit

dadurch sichergestellt wird, dass die Klausel den

Anforderungen des § 24 Abs. 4 AVB-Fern-

wärmeV entspricht (Fortentwicklung der Senats-

urteile vom 25. Juni 2014 VIII ZR 344/13, BGHZ

201, 363 Rn. 32 ff. und vom 19. Juli 2017 VIII ZR

268/15, NJW-RR 2017, 1200 Rn. 57).

b) Dagegen ist ein Fernwärmeversorgungsunter-

nehmen nicht berechtigt, wirksam vereinbarte

Preise einseitig nach billigem Ermessen (§ 315

BGB) zu ändern.

BGH, Urteil vom 26.1.2022 – VIII ZR 175/19
(Amtliche Leitsätze)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-769-3

unter www.betriebs-berater.de

BGH: Werbung für eine „Tribute-Show“ –

Tina Turner

a) Wird eine Person durch eine andere Person

dargestellt, ist die Darstellung (erst) dann als

Bildnis der dargestellten Person anzusehen,

wenn der täuschend echte Eindruck erweckt

wird, es handele sich um die dargestellte Person

selbst, wie dies etwa bei dem Einsatz eines Dop-

pelgängers oder „look-alike“ oder einer nachge-

stellten berühmten Szene oder Fotografie der

Fall sein kann (Fortführung von BGH, Urteil vom

1. Dezember 1999 – I ZR 226/97, GRUR 2000,

715, 716 f. [juris Rn. 21] = WRP 2000, 754 – Der

blaue Engel; Urteil vom 18. Mai 2021 – VI ZR

441/19, GRUR 2021, 1222 Rn. 22 bis 27 mwN).

Dabei reicht es aus, wenn ein nicht unerhebli-

cher Teil des angesprochenen Publikums glaubt,

es handele sich um die dargestellte Person.

b) In einem solchen Fall kann sich allenfalls die

tatsächlich, nicht aber die vermeintlich abgebil-

dete Person darauf berufen, dass es sich um ein

auf Bestellung angefertigtes Bildnis im Sinne des

§ 23 Abs. 1 Nr. 4 KUG handelt. Nur zwischen der

tatsächlich abgebildeten Person und dem Künst-

ler kann durch die Umstände bei der Entstehung

der Abbildung ein Vertrauensverhältnis entste-

hen, das der Verbreitung oder Schaustellung des

Bildnisses für ein höheres Interesse der Kunst

entgegensteht.

c) Die Werbung für eine Show, in der Lieder

einer prominenten Sängerin von einer ihr täu-

schend ähnlich sehenden Darstellerin nachge-

sungen werden, mit einem Bildnis der Darstel-

lerin, das den täuschend echten Eindruck er-

weckt, es handele sich um die prominente

Sängerin selbst, ist grundsätzlich von der

Kunstfreiheit gedeckt. Ein nicht gerechtfertigter

Eingriff in den vermögenswerten Bestandteil

des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des pro-

minenten Originals ist mit der Werbung für
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